
Bürgermeister GEORG KAVALAR 
 
Referat I: 
Allgemeine Verwaltung, Personal, Bauhof, Wirtschaft und Finanzen,  
Bauwesen, Gewerbe- und Regionalmanagement,  
öffentliche Sicherheit und Rettungswesen 
 

▪Allgemeine Verwaltung, Personal, Bauhof: 
Beflaggung, Gemeindegebiet, Gemeindegrenzen, Grenzänderungen, Name, Wappen und 
Siegel der Gemeinde, Ehrenbürger, Gemeindebürgerversammlungen, besondere 
Ereignisse in der Gemeinde (Besuche, Empfänge, Miss- und Notstände, Ehrungen, 
Glückwunsch- und Beileidschreiben), Gemeindeveranstaltungen, Gemeindebund, Wahlen, 
Bürgermeistertagung, sonstige Vorschriften über den inneren Dienst, Aktenplan, 
Registratur, allgemeine Tätigkeits- und Erfahrungsberichte, Schriftverkehr, Kanzleibedarf, 
Diensträume, Dienstgebäude, Dienstfahrzeuge, Personalangelegenheiten, Kanzleiordnung, 
Geschäftsordnung, Geschäftseinteilung, Pressenachrichten über die Gemeinde, 
Schätzungen, Rechtsangelegenheiten der Gemeinde, Statistik, Amtshilfe und 
Auskunftserteilungen, öffentliche Ordnung und Sicherheit, Orts-, Straßen-, Verkehrs- 
Wald- und Flurpolizei, Fundwesen, Liegenschaftsverwaltung, Postverwaltung, 
Fahrplangestaltung, Haltestellen, Fischerei, öffentliche Plätze und Parkanlagen. 
 
▪Bauwesen (Baubehörde 1. Instanz): 
Vollziehung der Kärntner Bauordnung mit ihren Nebengesetzen, Feuerpolizei, 
Ortsbildpflege, Ortsbildpflegegesetz, Wildbach- und Lawinenverbauung, 
Flächenwidmungspläne, örtliches Entwicklungskonzept, allgemeiner Schriftverkehr, 
Planungswesen, Gemeindeplanung, Bebauungspläne, Wohnsiedlungsgesetz, Hochbau, 
Feuerpolizei, Hausnummerierung, Naturschutz, Naturdenkmäler, wasserrechtliche 
Angelegenheiten, gewerberechtliche Angelegenheiten. 
 
▪Rettungswesen: 
Feuerwehren, Wasserrettung, Bergrettung, Zivilschutz. 
 
▪Finanzwesen: 
Haushaltswesen, Voranschläge, Kassawesen, Jahresrechnungen, Einnahmenrückstände, 
Vollstreckung, Gewährung von Zahlungserleichterungen, Verwaltung des 
Gesamtvermögens (Kapitalvermögen, Rücklagen, Schulden, Bürgschaften), Steuern, 
steuerähnliche Einnahmen und Ausgaben, Abgaben und Gebühren, Bedarfszuweisungen 
und ähnliche Förderungen/Beihilfen, Amtshaftungen, Versicherungswesen, Finanz- und 
Wirtschaftskonzepte, mittelfristiger Finanzplan, Maastrichtkonvergenz. 
 
Alle Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches, die nicht taxativ einem Referenten 
zugewiesen wurden, fallen ebenfalls in die Zuständigkeit des Bürgermeisters. 
 

 


